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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Bürgerbeteiligung, 
Völkerverständigung und Integration -

Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 10. Dezember 2013

Vorlagen-Nr. 13-F-08-0100

Schriftliche Einreichung von Bürgerfragen
- Antrag von Linke&Piraten vom 04.12.2013 -

Die Stadtverordneten haben die Möglichkeit, Fragen im Stadtparlament vorzutragen. Diese Fragen 
werden teilweise mit langem Vorlauf schriftlich eingebracht, sodass der Magistrat diese im 
Stadtparlament fundiert beantworten kann.

Die Zeit sich vorzubereiten fehlt aber in der Bürgerfragestunde. Daher passiert es häufiger, dass im 
Ausschuss auf Fragen aus der Bürgerschaft nicht geantwortet werden kann.

Da dies sicher vor allem komplexere Sachverhalte betrifft, könnte dieser Umstand auf Bürgerinnen 
und Bürger abschreckend wirken.

Die Qualität der Bürgerfragestunden fällt sehr unterschiedlich aus, nicht zuletzt sicher auch, weil 
sich weder Bürgerinnen und Bürger noch Stadtverordnete und Magistrat vorbereiten können.

Wäre es den Bürgerinnen und Bürgern möglich, ihre Fragen schriftlich einzureichen und sie dann 
im Ausschuss öffentlich zu stellen, lägen sie dem Ausschuss im Vorfeld schriftlich vor, eventuell 
könnten aus der Bürgerschaft oder von den Mitgliedern des Ausschusses Nachfragen oder 
Zusatzfragen gestellt werden, und der Magistrat hätte, soweit dies nötig wäre, eine Antwort auf die 
Fragen aus der Bürgerschaft.

Der Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Völkerverständigung und Integration möge daher 
beschließen:

 Im Rahmen der Erarbeitung von Bürgerbeteiligungsleitlinien sollen auch einheitliche Regeln 
für die Bürgerfragestunden erarbeitet werden.

 Zukünftig sollen in allen Ausschüssen Bürgerfragestunden durchgeführt werden.
 Dabei soll den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Fragen im 

Vorfeld schriftlich an zentraler Stelle einzureichen. Der Magistrat und die Stadtverordneten 
haben so die Möglichkeit, sich im Vorfeld mit den Fragen zu beschäftigen.

 Die Bürgerinnen und Bürger haben auch weiterhin die Möglichkeit, ihre Fragen spontan im 
Ausschuss zu stellen. Sollte der Magistrat eine Antwort nicht sofort geben können und eine 
Beantwortung schriftlich zusagen, so wird er gebeten, dem jeweiligen Ausschuss die 
Antwort ebenfalls zur Verfügung zu stellen.

Beschluss Nr. 0112

Der Antrag von Linke&Piraten vom 04.12.2013 betr.

Schriftliche Einreichung von Bürgerfragen

hat durch die in der heutigen Sitzung geführte Aussprache seine Erledigung gefunden.
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Herrn Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .01.2014
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Schickel
Stv. Vorsitzender

Der Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .01.2014

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Nickel
Stadtverordnetenvorsteher

Der Magistrat Wiesbaden,     .01.2014
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Dezernat I
Dezernat I/16 Gerich
mit der Bitte um Kenntnisnahme Oberbürgermeister
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